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Betrifft 

Parlamentsdirektion - Petition betreffend "Für echte Qualität im Straßenverkehr!" 
 
 
 

Das Amt der NÖ Landesregierung nimmt zur Petition betreffend „Für echte Qualität im 

Straßenverkehr!“ wie folgt Stellung: 

 

Das Thema der LKW-Durchfahrtsverbote ist allen Verkehrsbehörden in der Landes-

verwaltung grundsätzlich bekannt. 

Entsprechenden Entscheidungen der Verkehrsbehörden (gegebenenfalls Erlassung einer 

Verordnung) gehen umfassende Ermittlungsverfahrens unter Wahrung von Anhörungs-

rechten voraus. Dabei sind die Gefahren bzw. Belästigungen der Anrainer, die dem 

Schwerverkehr ausgesetzt sind, abzuwägen mit den Interessen, die einer Straße aufgrund 

ihrer Bedeutung, ihrer Verkehrsbeziehungen und ihrer Verkehrserfordernisse für die 

Verkehrsteilnehmer zukommen. 

Eine bloße Verlagerung des Schwerverkehrs auf andere gleichartige Straßenzüge und 

damit eine Verlagerung der Gefahren und Belästigungen auf einen anderen Personenkreis 

wäre gesetzwidrig. 
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Zu der in der Petition geäußerten Ansicht, dass im Bezirk Scheibbs, im Besonderen auf 

den Landesstraßen B 25 und B 71 (Zellerrain) sich die Tendenz zeige, dass der  

LKW-Schwerverkehr, der nicht dem Quell- und Zielverkehr dient, von übergeordneten 

Straßennetzen (Autostraßen, Autobahnen etc.) über diese nicht mautpflichtige Routen 

geführt werde, hat die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs berichtet, dass in den ver-

gangenen fünf Jahren keine Verfahren hinsichtlich der oben genannten Schwerverkehrs-

thematik anhängig waren und auch keine diesbezüglichen Anfragen an die Behörde 

herangetragen worden sind. 

Im Zuge der Neugestaltung des Verkehrsknotenpunktes Wieselburg soll mit Herbst 2020 

die Umfahrung Wieselburg in Betrieb genommen werden. Im Zusammenhang mit dieser 

Umfahrung ist ein Verfahren betreffend ein partielles LKW-Fahrverbot auf der B 25 an-

hängig (der Schwerverkehr soll zielgerichtet auf die neue Umfahrung gelenkt werden). 

 

Zur Forderung nach entsprechenden Gesetzesänderungen wird angemerkt, dass nach 

Ansicht der zuständigen Fachabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung in der StVO 

geeignete Rechtsgrundlagen (§ 43 Abs. 1 und 2 leg.cit.) für erforderliche Verkehrsein-

schränkungen zur Vermeidung von LKW-Maut-Umgehungsverkehr vorhanden sind. 

 

 

 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Mag. T r o c k 

Landesamtsdirektor 
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